
AuBenberei chs der Gemeìnde für den Bereich
n

Aufqrund von $ 4 Abs. 4 l¡Johnungsbauerìeìchterungsgesetz vom 17.05.1990 (BGBl.

I S.926) i.V.m. $ 35 BauGB iñ der Fassung vom 08.ì2.1986 (BGBl. I S' 2253)
und $ 4 Gem0 für Baden-r¡lürttemberg in dei Fassung vom 03.10.-l983 (GB1 ' S.

578), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Anderung kommunalrechtlicher
Vorschriften vom 18.05. l9B7 (GBl . S. lBl )

hat der Geme i nderat der Geme.i nde Stegen ut . . .? 5, .0,5' .91' . . . foì gende Satzung
besch I os sen .

$l
Räumlicher Ge I tunqsbere i ch

Dìese Satzung gi lt für den Bereich "Eschbach-Obertal" der Geme'inde Stegen.

Das Satzungsgebiet ìst in dem als Anlage beìgefügten Plan, der Bestandteil der
Satzung ist, dargestelìt.

$z

Rechtsfolqen und all qeme'ine Zul assunqsvoraus setzunqen

l)

2)

Im Geìtungsbereich der Satzung kann vorhaben, dìe r,,lohnzwecken 
_dienen,

nicht entlegengehalten werden, daß sie einer Darstelìung im Flächen-
nutzungsplän über Flächen für die Landwirtschaft oder t¡lald w1dersprechen
oder die Entstehung oder Verfest'igung einer Spììttersìedlung befürchten
I assen.

Vorhaben i.s.d. 5$ 2 und 3 sind nur zu1ässig, wenn sje sich hinsichtlich
des Maßes der baulichen Nutzung der Grundsti.icksfläche, die überbaut werden
soll und der Bauweise in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.

3 ) Im Satzungsgebì et bl eì bt di e Zul ässi gkeì t
Abs. l, 2 und 4 BauGB im übrigen unberührt.

von Vorhaben nach $ gS

Zul ässi

53

t von zu ülohnzwecken dienenden Vorhaben
neren

1 ) Für das Satzungsgebì et gì ì t al 1 gemei n foì gendes :

a) Bauliche Erwe.iterungen von Gebäuden und Nutzungsänderungen zu wohn-
zwecken sind bìs zu- einer Größe von 50 v.H. des vorhandenen Gebäude-

bestandes zu1 äss i g.

b) Insgesamt dürfen dabej nicht mehr als drei lalohnungen je Gebäude ein-
gerichtet werden.



-?.-

Bei Anwendung des $ 4 Abs. 3 Satz I BauGB-Maßnahmengesetz und des $ 35

Abs, 4 Satz i ¡lr. I BauGB (Urnbau von landwirtschaftlìchen Anwesen) sind
abwejchend von $ 4 Abs. 3 Satz 2 BauGB-Maßnahmengesetz weitere l,Joh-

nunqen bis zu einer Höchstzahl von 7 Wohnungen je Hofstelle (Wohnge-

bäuãe und ökonomieteil) zulässig. Die Höchstzahl pro Hofstelle wird auf
9 llohnungen begrenzt; l,lohnungen im Altenteiler werden hierauf ange-
rechnet.

2) Darúber hinaus gilt ìn den einzeìnen Bereichen foìgendes:

a) Auf dem Grundstrjck Lgb.Nr. l8l/.l05 ist alternativ dje Errichtung von

zwei Wohngebäuden (Eìnzel- oder Doppelhaus) mit insggsam! max. vier
Wohneinheiten oder ein kleinerer Handwerks- und Gewei5ãSeliJeb im Sinne

\ von ç 4 Abs. 2 Wohnungsbauerleichterungsgesetz zuìãssig.

b) Dìe Grundstücke Lgb.Nr,. 192/101, 191/3, 195/l bleiben a'ls Grünfläche
erhal ten.

c) Auf dem Grundstück Lgb.Nr. 207 ist eìn l¡Johngebäude mit max. zwei l^John-

ei nheìten zul ässig.

$4

Nachrichtliche Übernahme und Hinweise

a) Im Berejch der Grundstücke Flst.Nr. lBl/']05 und 207 gelten für baulìche
Anìagen und Gebäude die Bestìmmungen des $ 4 (3) Landesbauordnung.

Di e Beì ange der tlasserwi rtschaft, besonders 
. 
di e bezügì i ch e-ì nqs 5 m

bre.iten Gãwässerschutzstreifens (Grünstreifen) entlang des Eschbaches
sowie die des Bodenschutzes sind zu beachten. In dem Gewässerstreifen
dürf erdenn; insbesondere sind
unte rmauern ' Ei nzäunungen und

Über offe, Abl agerung von Ab-
fäll die Bestìmmungen des Amtes

fúr s An1 age Bestandtei I der
Satzung sìnd, wird verwiesen.

Die Belange des Landesdenkmalamtes entsprechend des Denkmalschutzgesetzes
sowie die forstl ichen Beìange sind zu berücksìchtigen'

b)

$5

Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit
Kraft.

der ortsübl ichen Bekanntmachung nach $ l2 BauGB in

c)

- Anqezeigt -
gem.$tlBarrGB

Stegen,

( Kuster)
Bürgermei ster

5.. 05..9î.
Freiburg, den 3 't

,,^f ,-lr
Hinweis: "Das Straßenbauamt Freiburg ist 'inr ejnzelnen Baugenehmìgungsverfahren
zwl n-enA zu beteì ì i gen. Hi erbei ì st es i nsbesondere bezügl ì ch der vorgesehenen
Grundstückszufahrt zu hören".



An I age
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Ausgefertigt am 
,l6.09.1993

( Kuster )

Bürgermeì ster

Offentliche Bekanntmachung

Dìe änderung der Außenbereìchssatzung "Obertal"wurde am 25.05,1993 als Satzung
beschlossen und gem. $ l2 BauGB ortsüblich bekanntgemacht.
Der Hinweis auf dìe öftntliche Bekanntmachung erfolgte im Gemeìndemìtteìungs-
blatt "Gemejnde Stegen - Amtìiche Bekanntmachungen und Mitteilungen" Nr. 38
vom 24.09.1993.
Entsprechend der gemeìndlìchen Satzung über dìe Form der öffentl ichen Bekannt-
machung vom 07.01.'l975 erfoìgte der Anschlag an der Verkündungstafel des Rat-
hauses vom 24.09.1993 bis 04.10.1993.

,' lie Außenbere.ichssatzung "0berta.ì" wurde somit am 02.10.1993 rechtsverbind-
rich.



Erìäuterung und Begründung zur Au8enbereichssatzung ìm Bereich
Stegen-Eschbach

2 5. 05. 93

Bei dem dìe Außenbereichssatzung umfassenden Gebiet im "Obertal" in Stegen-
Eschbach handeìt es sich um eine Sol ittersjedlung, die zum Tei.l durch die
Land- unci Forstwirtschaft sowie mit Gebäuden, dìe ausschließlich dem Wohnen

di enen fl ichen Ch orhan-
denen zweì gesch trì ebe
si nd Zi Pfeì , h die
Satzun bestimmte von S

35 Abs gfìs. auch werks-
und Gewerbebetriebe) erleichtert werden.

D'ie Außenbereichssatz d unter den Gesichtspunkten der Eìgen-
entwicklung der Gemei dient ausschließ1ich der Befrìedìgung
des Eìgenbãdarfs der Vor Einreìchung eìnes Baugesuchs/einer

'ruvorãnfrage ist die ung mìt der Gemeinde abzuschließen.

"Obertal " in

Stegen,

ter)
ürgermeì ster

- Angezeigt -
gem. S 1l BaUGB

Freiburs, o"n [3'?. /qUG. lggg
fÞx, -l "i
"t Landrats¿mt

,,n { *lt


